
DISZIPLINARORDNUNG 
 

FÜR DIE SCHULE BERGÜN/BRAVUOGN           
                                        
 

Der Schulrat der Gemeinde Bergün/Bravuogn erlässt gestützt auf das kantonale 
Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden und auf die Schulordnung der 
Gemeinde Bergün/Bravuogn nachstehende Disziplinarordnung. 

 
Art. 1 Die Disziplinarordnung dient zusammen mit der Schulordnung als Grund-

lage für einen geordneten Schulbetrieb.  
 Sie gilt für alle Schüler der Schule Bergün während der Schulzeit und an 

allen Schulanlässen. 
 Sie gilt sinngemäss auch für Schüler, die ihre obligatorische Schulpflicht 

ausserhalb der Gemeinde erfüllen. 
 Ihre Bestimmungen gelten auch im alten Schulhaus und im Scoulinagarten. 
 
Art. 2 Die Schüler haben pünktlich zur Schule zu erscheinen. 
 
Art. 3 Im Schulhaus haben sich die Schüler ruhig und rücksichtsvoll zu verhalten. 

Jeder unnötige Lärm soll vermieden werden. 
 
Art. 4 Im Schulzimmer müssen die Schüler Hausschuhe tragen. 
 
Art. 5 Kleidungsstücke und andere Gegenstände sind ordentlich zu deponieren. 

Zurückgelassene Effekten werden durch den Schulabwart eingesammelt. 
 
Art. 6 In den Toiletten und Garderoben ist auf grösste Reinlichkeit zu achten. 

Verunreinigungen sind sofort dem Schulabwart zu melden. 
 
Art. 7 Die Turnhalle darf nur mit Hallenturnschuhen betreten werden. 
 
Art. 8 Während den Pausen ist es den Schülern nur mit ausdrücklicher Erlaubnis 

oder im Auftrag einer Lehrperson gestattet, das Schulareal zu verlassen. 
Ladenbesuche sind verboten. 

 
Art. 9 Der Pausenplatz soll allen Schülern gefahrlos zur Verfügung stehen, insbe-

sondere ist das Schneeballwerfen auf dem unteren Pausenplatz verboten. 
 
Art. 10 Die Schulanlagen sind zu schonen, überall ist Ordnung zu bewahren.  
 
Art. 11 Nur Schüler ausserhalb eines Umkreises von 1 km zum Schulhaus dürfen 

mit Velo oder Mofa zur Schule fahren. 
 
Art. 12 Das Spielen mit gefährlichen Gegenständen wie Waffen, Zündhölzern, 

Chemikalien etc. ist den Schülern nicht gestattet. 
 
Art. 13 Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke sowie von Sucht-

mitteln aller Art sind auf dem ganzen Schulareal und bei Schulanlässen 
verboten.  
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Art. 14 Für die Einhaltung dieser Disziplinarordnung sorgen Lehrpersonen, Eltern 
und der Schulrat. 

 
Art. 15 Verstösse gegen die Disziplinarordnung werden in leichten Fällen durch die 

Lehrpersonen und die Schulleitung, in schweren Fällen durch den Schulrat 
in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen bestraft. Die Eltern werden in 
jedem Fall informiert. 

 
Art. 16 Diese Disziplinarordnung ersetzt jene vom 26.05.1997 und tritt mit 

Genehmigung des Schulrates in Kraft. 
 
 
 
Vom Schulrat der Gemeinde Bergün/Bravuogn erlassen am 18.05.2006 
 
 
 
     Der Schulrat: 
 
 
 
 
     Franziska Naegeli-Wetter, Präsidentin  Hans Schuler, Aktuar 


